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Verfassungsjubiläum: Festsitzung des Landtages 

Auszüge aus den Ansprachen des LandtagspräBidenten und des Landtagsvizepräsidenten 

Dr. Karlheinz Ritter: 
D a s  Grundgesetz hat 

s ich bewährt 
«War vor  1921 fast alle staatliche Macht 

beim Fi\rsten>, so wird sie nunmehr zwischen 
Fürst und Volk geteilt. Die Regierung ist nicht 
mehr nur  dem Fürsten, sondern auch dem 
Landtag verantwortlich. Ihre Mitglieder wer
den nicht mehr vom Fürsten eingesetzt, son
dern von ihm einvernehmlich mit dem Landtag 
und  auf dessen Vorschlag ernannt. Eine diffe
renzierende Vorschrift für den Regierungschef 
mit Stellvertreter einerseits und den Regie
rungsräten andererseits wurde durch Verfas
sungsänderung im Jahre 1965 beseitigt. Bei die
ser Gelegenheit wurde auch die Ausnahmebe
stimmung bezüglich der Staatsangehörigkeit 
des Regierungschefs, die als Relikt aus den 
Zeiten der Landesverweser, allen Anstrengun
gen der Reformer zum Trotz, Aufnahme in die 
Verfassung gefunden hatte, eliminiert. 

Ausbau 
der Grundrechte 

Die Regierungsmitglieder sind nunmehr auch 
vom Vertrauen des Landtages abhängig. Der 
Landesfürst ernennt zwar die Staatsbeamten, 

• doch können ständige Beamtenstellen nur mit 
^ Zustimmung des Landtages geschaffen werden. 

Das Unterrichtswesen wird Sache des Staates. 
Zuständig ist der Landesschulrat. Die katholi
sche Kirche erhält den staatlichen Schutz. — 
Der Landtag besteht nun aus 15 vom Volk ge
wählten Abgeordneten. Die Institution der 
Fürstlichen Abgeordneten wurde aufgegeben. 
Dem Landtag wird die Kontrolle über die ganze 
Staatsverwaltung eingeräumt. Seine wichtig
sten Kompetenzen werden in einem Verfas
sungsartikel aufgezählt. 

Die dem Volke zugestandenen Rechte der 
Initiative und des Referendums gehören zu den  
bedeutendsten demokratischen Neuerungen 
der  Verfassung von 1921. Der schon in der Ver

fassung von 1862 enthaltene beschränkte Kata
log der Grundrechte wurde weiter ausgebaut. 
Zwei neue Gerichtsinstanzen, das Obergericht 
und der Oberste Gerichtshof, die im Lande er
richtet wurden, lösten das Appellationsgericht 
in Wien und das Oberlandesgericht in Inns
bruck ab. Das neue Grundgesetz verlangte 
auch die Schaffung eines Staatsgerichtshofes 
zum Schutze der verfassungsmässig gewährlei
steten Rechte, zur Entscheidung von Kompe
tenzkonflikten zwischen Gerichten und Ver
waltungsbehörden als Disziplinargerichtshof 
für die Regierungsmitglieder und als Gerichts
hof für gewisse Verwaltungsmaterien sowie die 
Einrichtung einer Verwaltungsbeschwerdein
stanz zur rechtsmittelmässigen Ueberprüfung 
der Entscheidungen und Verfügungen der  
Regierung. 

Bestand i n  Europa 
s ichern 

Die durch die Verfassung vom 5. Oktober 
1921 begründete Erneuerung unseres Staatswe
sens und die in den unmittelbar darauf folgen
den Jahren kodifizierten Gesetzeswerke (wie 
das Landesverwaltungspflegegesetz, das Sa
chenrecht und das PGR, um nur  einige wenige 
zu nennen) sowie die ebenfalls in jenen Jahren 
abgeschlossenen Staatsverträge bilden das 
Rückgrat jener Entwicklung, die zu unserem 
heutigen Staat geführt hat, einem Staat, den 
wir gerne und mit Stolz als Industriestaat und 

als Wohlfahrtsstaat bezeichnen. In Kenntnis 
dieser Entwicklung darf heute der Einsatz jener 
um die Neuorientierung unseres Landes 
bemühten Männer als hervorragende staatspo
litische Leistung gewertet werden. 

In den 50 Jahren  seit ihrer Inkraftsetzung 
musste unsere Verfassung, keiner Revision un
terzogen, sondern lediglich in den Jahren 1939, 
1947, 1958, 1963 und 1965 in organisatorischer 
Hinsicht den jeweiligen Zeiterlordernissen an-
gepasst werden, eine Bewährung, die kaum 
eiridrücklicher unter Beweis gestellt werden 
könnte. Wenn unserem Lande dennoch neuer
dings Aenderungen bevorstehen, so weniger in 
verfassungsrechtlicher als vorerst mehr in Hin
sicht auf seine wirtschaftliche und aussenpoli-
tische Lage. Wir  stehen heute vor  einer Situa
tion, die sich durchaus mit jener anfangs der 
Zwanziger Jahre vergleichen lässt. Während 
aber damals aus eigenem Antrieb durch innere 
und äussere Neugestaltung ein Weg  aus wirt
schaftlicher Not, rechtlicher Abhängigkeit und 
politischer Unmündigkeit gesucht wurde, geht 
e s  heute darum, die politische Unabhängigkeit, 
die rechtliche Freiheit und den wirtschaftli
chen Wohlstand in dem sich neu gestaltenden 
Europa zu bewahren und unserem Lande den 
ihm angemessenen Bestand zu sichern. Obwohl 
der  Weg, der uns zu diesem. Ziele führen soll, 
teilweise vorgezeichnet ist, müssen wir ihn un-

fcter eigener Verantwortung ausmessen und.zu-
^McSclegen, Dabei ist zu. .überlegen., ob die Vor
stellungen über die von uns zu praktizierende 

Aussenpolitik sich nicht deutlicher an  den Er
fahrungen anderer Staaten und an der Realität 
unserer Verhältnisse orientieren sollten. 

D e n  Gang der Dinge  
beeinf lussen 

Eine kritische Wertung der  optimal erreich
baren internationalen Plattform einerseits und 
de r  offenkundigen nationalen Interessen ande
rerseits mag zu einer wirklichkeitsnahen Be
trachtungsweise beitragen. Die angestrebte 
Souverän.itätsbetonung ist ein echtes Anliegen 
unserer Staatspolitik. Ihr würde aber nichts 
mehr  schaden als eine euphorische Ueberschät-
zung unseres Gewichtes als Verhandlungspart
ner. Eine sorgfältige Interessenabwägung muss 
deshalb als unerlässliche Voraussetzung für 
die in  allernächster Zukunft einzunehmende 
Haltung angesehen werden. Ob uns die 
Zukunft Bestätigung und Prosperität oder Be
drängnis und Einschränkung bringen wird, 
liegt zwar nicht in unserer Hand allein, doch 
können wir den Gang der Dinge durch unsere 
Aktivität wesentlich, und zwar im positiven 
wie im negativen Sinne, beeinflussen. Es wird 
der  Kraft aller dazu Fähigen und der Zusam
menarbeit aller unserem Lande Gutgesinnten 
bedürfen, um die wohlverstandenen Interessen 
unseres Staates zu verteidigen), das Erhaltens-
werte zu bewahren und a n  das  Erneuieruagstofe-' 
dürftige heranzugehen.» ' K 

Dr. A. Fr  ick: Gedanken zur Gegenwart 
Aus der Festansprache des Landtagsvizepräsidenten 
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«In den verflossenen fünf Jahrzehnten wur
den verschiedene Bestimmungen unseres 
Grundgesetzes den neuen Auffassungen und 
Bedürfnissen angepasst; die ursprüngliche 
Konzeption ist aber dadurch nicht angetastet 
worden. Ünsere Verfassung genügt auch den 
heutigen Anforderungen; nur in einer Hinsicht 
drängt sich eine Aenderung gebieterisch auf: 
Jahrelang konnten wir uns  rühmen, eine Ver
fassung zu haben, die den Bürgern ebenso viel 
Rechte einräume, wie selbst republikanische 
Verfassungen europäischer Staateft es tun. 
Heute können wir das nicht mehr sagen. Der 
Hälfte unseres Volkes, unseren Frauen, wird 
nach wie vor  das Recht zu wählen und gewählt 
zu werden, sowie zu Sachproblemen1 Stellung 
zu nehmen, verweigert. Hier haben wir die Ent
wicklung der ganzen übrigen Wel t  nicht mitge
macht. Diesen grossen Schönheitsfehler 
unserer Verfassung möglichst bald zu beheben, 
sollten wir uns heute vornehmen. 

Und nun gestatten Sie mir — als dem älte
sten Mitglied dieses Hauses — noch einige Ge-

i danken zur Gegenwart: Die ganze Welt ist wie-
j der einmal in Bewegung geraten. Bisher festge-
j fügte politische Fronten kommen ins Wanken.  
Die einen versprechen sich davon Entspan-

; nung, andere fürchten das Gegenteil, nämlich 
| noch grössere Bedrohung. Eine Friedenskonfe-
I renz wird angestrebt. Das Ziel dieser Monster-
' Veranstaltung ist noch nicht umrissen. Sicher 
denkt auch da der Osten anders als der We
sten. 

Zersetzung der 
Ordnung 

Europa ist daran, sich nun in schnellerem 
Tempo neu zu formieren. Auch Liechtenstein, 
im Herzen dieses von Kriegen so schwer ange
schlagenen Kontinentes gelegen, ist dadurch 
vor  schwerwiegendste Fragen gestellt. Die Ein
gliederung unseres Landes in das neue Europa 
ist zur Zeit das Problem, das alle anderen über
schattet. Würden wir jetzt auf ein falsches Ge
leise geschoben, so könnte das eines Tages 
zum Ende unserer Staatlichkeit führen. Die In
formationen über  die Lösung dieser Frage sind 
bei uns leider dürftig, zu dürftig. Dadurch wer
den Vermutungen und Befürchtungen Tür und 
Tor geöffnet. Immer mehr Bürger erwarten von 

der Volksvertretung, dass sie sich dieser le
benswichtigen Frage in vermehrtem Masse an
nehme und dadurch zur Klärung beitrage. 

Nach dem jahrelangen Wirtschaftsaufstieg 
— man sprach von verschiedenen Wirtschafts
wundern — fürchten heute namhafte Volks
wirtschafter und Nationalökonomen schwere 
Rückschläge für die Wirtschaft in weiteren 
europäischen Ländern. Das Währungssystem 
der westlichen Welt ist in arger Unordnung. In
flationsraten von 7 % wirken demoralisierend. 
Systematisch wird in weiten Teilen der Welt 
die heranwachsende Jugend mit zum Teil neu
artigen Drogeni verdorben. Dahinter steckt, das 
ist ein offenes Geheimnis, nicht nur  die Ge
winnsucht der Drogenhändler, nein noch mehr 
wird damit die Zersetzung der  bestehenden 
Ordnung aus politischen Gründen angestrebt. 
Auch gegen die immer mehr überhandnehmen
de «Wohlstandsvewrahrlosung» grosser Teile 
der jungen Generation ha t  man noch kein 
wirksames Mittel gefunden. 

All das und noch vieles anderes wird erfah-
rungsgemäss nicht spurlos a n  uns vorbeigehen. 

Angesichts dieser Situation — ich habe si
cher nicht mit zu dunklen Farben gemalt — 
kommen auch auf den Landtag grosse und mit
unter ganz heikle Aufgaben zu. Es wird Proble
me  geben, die nur gemeinsam gelöst werden 
können, die Beschlüsse erheischen, welche 
vom ganzen Landtag getragen werden. Ich fra
ge mich daher, ob es nicht an der Zeit wäre, 
das sich zusehends verschlechternde Klima, 
das zur Zeit zwischen den  Fraktionen herrscht, 
wieder zu verbessern. Den Gründen, die zur ge
genwärtigen Atmosphäre geführt haben, möch
te ich hier nicht nachspüren. Mit Sorgen muss 
man aber feststellen, dass die Auseinander
setzungen im Landtag i n  der letzten Zeit dema
gogische Züge angenommen haben. Demagogie 
aber ist bekanntlich ansteckend. Auf jeden de
magogischen Vorstoss muss man eine mehr 
oder weniger demagogische Antwort erwarten. 
Die Geschichte des Parlamentarismus zeigt in
dessen mit aller Deutlichkeit, dass überhand
nehmende Demagogie zum Niedergang der 
Volksvertretung führt. Sie zerstört als erstes 
ihr Ansehen beim Volke und was noch schlim
mer ist, das gegenseitige Vertrauen, ohne das 
ein gutes, fruchtbares Zusammenarbeiten nicht 
möglich ist. 

Bemühung  u m  die  
richtige Hal tung 

Alle meine Zuhörer bitte ich, mich nicht 
falsch zu verstehen. Mir geht es einzig um un
sere Arbeit, die, wenn es  so weiterging, darun
ter leiden müsste. Es sollte vermieden werden, 

(Fortsetzung Seite 2) 


